
Amt Trittau / Gemeinde Trittau  

 
Amt Trittau / Gemeinde Trittau                                                                       
Der Amtsvorsteher / Der Bürgermeister                                                   
- Fachdienst Finanzen - 
Europaplatz 5, 22946 Trittau 
Telefon: 04154/8079-22, Fax: 04154/8079-75 
E-Mail: steueramt@trittau.de 

 
HUNDESTEUER – Anmeldung 
      Ersthund              Zweithund              weiterer Hund 

 

Gefährlicher Hund 
Es handelt sich um einen gefährlichen Hund im Sinne des § 7 des Gesetzes über das Halten von Hunden. 
     Ja  Feststellung am    durch        
     Nein (Datum)   (örtliche Ordnungsbehörde)  

 

Antrag auf Nachweise 
     Steuerermäßigung gem. § 5 Abs.         Hundesteuersatzung                        sind beigefügt 
      Steuerbefreiung    gem. § 4 Abs.         Hundesteuersatzung                         werden nachgereicht 
 
 

 
„Ich erkläre hiermit, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht 
habe. Mir ist bekannt, dass ich ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes 
handle, wenn ich vorsätzlich oder fahrlässig den Meldepflichten gem. § 8 der Hundesteuersatzung der 
Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau und 
Witzhave nicht nachkomme.“ 

 
_________________                            ___________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 
Hinweis: Sofern Sie der Finanzbuchhaltung eine Bankeinzugsermächtigung / SEPA 
Lastschriftmandat erteilen möchten, greifen Sie bitte auf das entsprechende Formular zurück. 

 

Halter/in des Hundes  
Name, Vorname  

Ich / Wir sind umgezogen am:  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Wohnort  

Telefonnummer   

Angaben zum Hund  
Alter des Hundes/ Wurftag  
Seit wann wird der Hund von 
Ihnen gehalten? 

 

Rasse(n) des Hundes (bei 
Mischlingen bitte alle Rassen 
angeben) 

 

Chip-Nr.  
Tierhalter-
Haftpflichtversicherung  
(bitte Nachweis beifügen) 

 

Zahlungswunsch  
 Die Hundesteuer wird jeweils zur Quartalsmitte (15.02. / 15.05. / 15.08. / 15.11.) gezahlt. 

 Die Hundesteuer wird einmal jährlich jeweils zur Jahresmitte (01.07.) gezahlt. 

c


